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CuNI SAUVA permixtum bleiben und eſchluckt werden, V dürfte
doch die Regel ber das Ausſpülen des Mundes auch auf unſeren
Fall angewendet werden (De Defeet 7 3 Nun lden ſich aber
nach der Ausſage des Verfertigers gar keine euchten Niederſchläge,
venn auch, wie ein den Apparat Gebrauchender mitteilt, di Schleim⸗
gäute des Mundes affiziert werden Demnach dem Ge
hrauche eines olchen Apparates vor der heiligen 14

ſſe oder Kom  —
munion das Gebot der Nü  ernhei nich entgegen. Würden einmal
beim Ebrauche irgend eines Apparates größere Quantitäten un den
Magen gelangen, ⁰ Uur da allerdings die Nüchternheit brechen

Würzburg. Prof bE  er
11 Vorſicht bei Ehedispenſen auf dem Sterbebett.) Der

Pfarrer Fervidus wird 3u der chwer kranken Anna gerufen, die
mit dem Freidenker und nicht einmal getauften E  bL mn Zivileéhe
ſeht. IU. der Ehe ſind bisher keine Kinder entſproſſen und werden
Auch vorausſichtlich keine entſprießen, da Hektor Eem alter, kronker
und Aſt geiſtesſchwacher M  I  gann iſt Weil nna, Um ihr Gewiſſen
＋ entlaſten, noch vor ihrem bald bevorſtehenden Tode eine gültige
Ehe eingehen möchte, und Eil auch Hektor bereit iſt, den Ehe⸗
konſens 7 dispenſiert Pfarrer rervidus kraft der
Leb III Q Ebruar 1888 gewährten Vollmachten von dem
mpedimentum disparitatis Gultus nd pendet einen Segen 1
der nunmehr gültigen Ehe 8

wiſchen Anna und Hektor.

Als Pfarrer Fervidus das Krankenzimmer eCreits verlaſſen
harbe, ihm ein, daß in der Eile verg

＋

2

ſſen atte, von den eiden
Nupturienten die bekannten drei Kautionen I verlangen, unter
denen das Verſprechen, alle etwa Aus der Ehe entſtehenden Kinder
In der katholiſchen Religion erziehen 3u laſſen, die Hauptſtelle ein⸗
nimmt. Dieſe Vergeßlichkeit iſt ihm zwar unangenehm, indeſſen
beruhigt ſich bei dem edanken, daß Olle offnung auf Kinder—
egen 10 doch ausgeſchloſſen ſei; denn Anna iſt ſterbenskrank und
E  bL iſt em alter, gebrechlicher Mann. egen Erworten wird
Anna wieder geſund, aber die Geiſtesſchwäch des Hektor nimmt
infolge eimer unglücklichen Kopfverletzung 0 Zu, daß EL als unheil⸗
bar un eine Irrenanſtalt untergebracht werden muß nna, die
ihrem Meanne emn beträchtliches Vermögen erhalten hat, beantraͤgt
nun und erreicht auch die Zivilſcheidung. Bald darauf heiratet ſie
zivilamtlich den Katholiken arl Zehn Jahre ſpäter, Ols Anna,
die nunmehr Utter von vier Iundern geworden, wieder ſterbens⸗
gefährlich 40on geworden, ird Pfarrer Fervidus abermals 9E⸗
rufen und ihm m zwar glaubwürdiger, aber doch objektiv unwahrerWeiſe berichtet, daß Hektor ſchon vor emn Jahren geſtorben ſei
Hierauf ſegne im Beiſein von zwei Zeugen die Ehe zwiſchenAnna und Karl ein und Tklärt Nie vier Kinder Ols legitim

Pfarcer Fervidus hat mehr lück als Verſtand oder doch enig
ſten

8

8 al  8 enntniſſe gehabt Freilid onnte EL von dem impedimen-
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Fum asparitatts Ultus die ſterbenskranke Anna dispenſieren. D  ——  —  2  7
Ehehindernis Iſt kirchenrechtlicher Natur und inbegriffen mn der
großen Dispensvollmacht, die Leo damals gewährt hat en
Fervidus onnte weder erlaubter noch gültigerweiſe die Dispens
ecteilen, ohne daß die dret bekannten Kautionen gewährleiſtet ind.
Denn da  — Offieium antwortete Mu 21 3.0  Juni — 1912 „Utrum
pensatio SUPer impedimento disparitatis cultus, a5 habente

Sede potestatem, requisitis VOI denegatis praescriptis Call—

tionibus impertita, VAIIda ahbendda Sit All non? Dispensationem
prout EXponitur impertitam 886 nullam“ (Act AP 8ed I 44
Auch kann der zuſtändige Biſchof oder Ordinarius eine Ehe zwiſchen
Chriſt und Nichtchriſt, bei deren Dispenſation die dret Kautionen
Ni geleiſtet wurden, QOls nichtig erklären, ohne daß eine definitive
Entſcheidung des Falles mn Rom einzuholen ware (ebd 20 II) Fer
vidus durfte ſich auch nicht beruhigen bei dem edanken, daß dieé
Kautionen mn dieſem F  alle gegenſtandslos ſeien Denn gilt doch
der Grundſatz Lex nondum Cessaàt, 81 finis legis 6ESSAT III81 finis
legis Cesset cContrarie); hat C- ſich gründlich mit ſeiner Anſicht
getäuſcht, daß die V  lunng keine Kinder mehr bekommen Ur Fer
vidus mußtée auf alle F  älle, wenn di Ehedispens geben wollte.
von nund ud Hektor verlangen: die reie Religionsübung für
die Anna; die katholiſche Erziehung aller etwa Qus der Ehe ent
ſpreießenden Kinder; die kluge Bemühung der Anna, für die Be
kehrung de Hektor —2 wirken. Daß EL m der Eile und Aufregung
Am Sterbelager vergeſſen hat, dieſe Kautionen verlangen, Aſur
kann man ihm mildernde Umſtände zuerkennen. Daß EL aber ſeinen
Fehler nicht wieder gut gemacht und Ait einer ungenügenden Ent
ſchuldigung ſich ˙ lei  i begnügt hat, dafür verdient adel
Wie leicht Atte er etwa QAm folgenden Tage die ſchwerkranke Anna
wieder beſuchen und dann das erſäumte iun unauffälliger Weiſ
nachholen önnen -W-·-

Feilich waäre E5 viel ſchwieriger eweſen, die nach wie vol
ungültige Ehe 3 konvalidieren, enn gewar hätte, bis daß
Anna wieder geſund war Dann konnte nämlich Ee keine Dis
pens mehr erteilen, die ihm 10 für die Todesgefahr eines der
Kontrahenten gegeben DOr Er hätte ich dann den Biſchof oder
nach Rom wenden und, ich eine Blamage 3 erſparen, QAcmn

beſten direkt eine Sahatio IN rꝗadiége erbitten müſſen.
Die Ehe zwiſchen Anna nd Hektor war alſo ungültig, weil

die von Fervidus Ertellteé Dispens ungültig war Deshalb konnte
die Anna auch leicht eine neue Ehe mit arl eingehen, vorausgeſetzt
natürlich, daß kein ſonſtiges Ehehindernis vorlag. 35 ſogar wäre
ihre eingegangene Zivilehe emn wirkliches Eheſakramen geweſen,
wenn Anna und Ue den wahren Ehewillen beſeſſen und die Ehe
geſchloſſen 0  en Een  EüDber an einem Orte, da Dekret „Tametsi“
keine eltung hat (3 in London), oder nach Ner das
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„Ne CMere“ Freilich kann da „Ne temere“ Im vorliegenden
Allé nicht mn Anwendung kommen, da 0  E  E 10 noch nicht zehn
Jahre mn Rra iſt und die Ehe zwiſchen Anna und Karl ſchon zehn
Jahre dauert ſchon alſo Hektor, der Er Mann der nna, noch
Am‚ Leben wWar, konnte Pfarrer Fervidus die Ehe zwiſchen arl
und Anna auf Alle 5  älle einſegnen. Daß dabei zwei Zeugen hin⸗
zugezogen, war 10 gut, zumal Es öffentlich (kannt war, daß
Anna und arl ohne kirchliche Trauung zuſammenlebten, aber
Vom kanoniſtiſchen Standpunkte Aus war das nicht notwendig. Als
Pfarrer, dem von ſEeinem Biſchof die Vollmachten des Indultes
0  — Februar 1888 ſuübdelegiert ſind, onnte auch von dem
impedimentum Clandestinitatis, mN dieſem 0 von der Aſſi
enz zweier Zeugen dispenſieren. Pfarrer Fervidus mag alſo Anna
und aLl ruhig zuſammenleben laſſen, auch wenn Anna wiederum
der Todesgefahr entrinnen ſollte und die falſche Nachricht von Hektors
Tode ihm bekannt würde Inde möchten vn ihm die heilſame
Mahnung geben, wohl ſeinen bisherigen Seeleneifer ewahren,
aber ſeine Kenntniſſe des Eherechtes 3u vervollſtändigen nd auch
m dringenden Fällen keine weſentlichen Punkte auszulaſſen.

Freiburg El3) Dr Prümmer Pr
III. Das 1  E Faſtengebo etreffs Anhänger anderer

Konfeſſionen.) Sigurt, em katholiſcher Gutsbeſitzer, hat zwei ſtändige
Taglöhner, den Proteſtanten Emil und den Mohammedaner Ali,
E ihm das Mittageſſen bekommen. Am Karfreitag läßt
Sigurt dieſen beiden Schweinefleiſch und Wein vorſetzen. Emil
reu ſich darüber; denn En feiert 10 Eute den größten Feſttag des
Y  ahres Chriſtus hat für Uun. m Em genuggetan durch ſeinen
Kreuzestod. Ali hat bei Sigurt einen guten Verdienſt, iſt aber minder
erfreut ber das heutige Gericht. ßedoch um bei emnem Dienſtherrn
nicht anzuſtoßen, ißt einefleiſch und trinkt Wein, indem
das a8 Hit beiden Händen umhüllt, Amt Mohammed dies nicht
ehe! Sigurt ſelbſt hält mit ſeiner Familie das kirchliche Faſtengebot.

Wie iſt unun Sigurts Handlungsweiſe beurteilen?
Sigurt ging von dem edanten aus, daß die Proteſtanten

keine Faſttage haben und bei ihnen der Karfreitag als Eemn Freuden⸗
eſt gefeiert wird; da iſt alſo kein Faſttag. Wir finden zwar, daß
alle ſchismatiſchen und häretiſchen chriſtlichen Genoſſenſchaften des
Orients ihre traditionellen Faſten bi auf den heutigen Tag eng
feſthalten Allein die proteſtantiſchen Religionsgenoſſenſchaften des
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aſten über ord geworfen da gibt
E8 nach Anſicht dieſer Neuerer weder Abstinentia noch gejunium.

Das Faſtengebo iſt jedenfalls Eemn allgemeines Kirchen⸗
gebot, das ſich nach den kirchlichen Riten verſchieden entwickelt hat

Unterſtehen aber die
liſchen Kirche? Proteſtanten den Geſetzen der katho

„Theol.⸗prakt. Quartalſ
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